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(54) Transportkasten aus Kunststoff, insbesondere Transport- und Flaschenkasten

(57) Die Erfindung betrifft ein Transportmittel (2) aus
Kunststoff, insbesondere einen Transport- oder Fla-
schenkasten, ein Tablar oder eine Palette, mit minde-
stens einer einen Aufdruck tragenden Außenfläche, auf
der eine bedruckte Folie angebracht ist, welche vor dem
Herstellungsvorgang in die Herstellungsform eingelegt
und beim Herstellungsvorgang des Spritzgießens mit
dem Material des Kastens fest verbunden ist. Es ist die
Aufgabe der Erfindung, eine Möglichkeit zu schaffen,
dem Verschleiß der hochqualitativen Bedruckung Ein-
halt zu gebieten und die Bedruckung (5) in einfacher
Weise herzustellen und auf die Kästen aufzubringen.

Die Erfindung besteht darin, daß die Bedruckung (5) auf
der Rückseite einer Klarsichtfolie (6) befindlich ist, und
an einer weiteren Folie (8) anliegt, die einerseits an der
Klarsichtfolie (6) und ihrer Bedrukkung (5) anliegt und
fest haftet und die andererseits auf der dem Transport-
mittel zugewandten Seite mit dem Material (1) des
Transportmittels (2) fest verbunden oder verschmolzen
ist. Hierbei liegt die Bedruckung (5) in einem Innenraum
zwischen zwei Folien (6,8) und kann daher von außen
her nicht berührt und abgeschabt oder sonstwie be-
schädigt werden. Das führt zu einer langen Lebensdau-
er der Bedruckung (5) in einwandfreier nicht veränder-
barer Beschaffenheit.
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